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Stellungnahme der FSK 
zum 

Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Ju-

gendschutzgesetzes ( Drs 16/8546 ) 
 

Stand: 9. April 2008  
 

Zur FSK 
 
Die FSK ist zuständig für die Freigabe von Kinofilmen, Videos und ver-
gleichbaren Bildträgern sowie von Trailern und Werbefilmen. Sie ver-
tritt den gesetzlichen Jugendschutz im Bereich audiovisueller off line 
Medien – und dies seit 1949. 
Die Entscheidungen über die Altersfreigaben (ohne Altersbeschrän-
kung, ab 6 Jahren, ab 12 Jahren, ab 16 Jahren, Keine Jugendfreigabe) 
treffen pluralistisch zusammengesetzte Ausschüsse, deren insgesamt 
249 ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer von den Kirchen, dem Bun-
desjugendring, den Obersten Landesjugendbehörden, den Kultusmi-
nisterien, dem Familienministerium und dem BKM sowie von der Film- 
und Videowirtschaft in die FSK entsandt werden. Die FSK ist eine co-
regulierte Selbstregulierung, die Ständigen Vertreter der Obersten 
Landesjugendbehörden bei der FSK haben in den Arbeitsausschüssen 
den Vorsitz inne. Die FSK GmbH befindet sich in privatrechtlicher Trä-
gerschaft; sie ist eine Tochter der Spitzenorganisation der Filmwirt-
schaft e.V., dem Dachverband der Film- und Videowirtschaft in 
Deutschland. 
 
Die Obersten Landesbehörden bedienen sich gemäß Artikel 1 der 
Vereinbarung der Länder über die Freigabe und Kennzeichnung von 
Filmen und mit Filmen programmierten Bildträgern nach § 14 Abs. 6 
JuSchG bei der Freigabeentscheidung der Prüftätigkeit der Ausschüs-
se der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft als gutachterliche 
Stelle. Die Prüfungsvoten der FSK werden von den Obersten Landes-
behörden als eigene Entscheidungen übernommen; sie werden damit 
zu Verwaltungsakten mit entsprechender Rechtsfolge und Rechtssi-
cherheit. 
 
Pro Jahr werden ca. 13.000 Freigabeentscheidungen/ Verwaltungsak-
te durch die FSK erlassen.  

 
 
 

FSK  Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft GmbH 
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Präambel 
 
Die Film- und Videoindustrie nimmt den Jugendschutz außerordentlich 
ernst. Mit großem Aufwand erfüllt die Filmwirtschaft seit 1949 und die 
Videowirtschaft seit Beginn der achtziger Jahre den gesetzlichen Ju-
gendschutz. Auch auf die sorgfältige Umsetzung des Jugendschutzes 
im Kino, bei Videohandel und- verleih legt die Film- und Videowirt-
schaft großen Wert. 
 
Die geltende gesetzliche Regulierung hat sich bewährt, für eine Ver-
schärfung besteht kein sachlicher Anlass. 
 
Angesichts der aktuellen Diskussion über Jugendliche, Gewalt und 
Medien drängt sich der Eindruck auf, dass die geplanten Verschärfun-
gen im Jugendschutzgesetz stärker populistischen Stimmungen als 
sachgerechten und wissenschaftlichen Erkenntnissen geschuldet sind, 
wie sie beispielsweise im Evaluationsbericht des Hans-Bredow-
Instituts „Analyse des Jugendmedienschutzsystems – Jugendschutz-
gesetz und Jugendmedienschutz-Staatsvertrag“ vom Oktober 2007 
zum Ausdruck kommen.  
 
Die traditionellen Offline Bereiche Kino und Video sind in Deutschland 
unter Jugendschutzgesichtspunkten seit Jahrzehnten komplett und 
vollständig durchreguliert.  
 
Es gibt in diesen Bereichen keinerlei Bedarf nach strengeren Regulie-
rungen, im Gegenteil, bereits jetzt sind Sachverhalte von Doppel- und 
Überregulierung vorhanden. Zum Beispiel müssen TV Produkte, auch 
wenn sie im Tagesprogramm ausgestrahlt wurden, der FSK zur Sich-
tung und Alterskennzeichnung vorgelegt werden, wenn sie auf DVD 
herausgebracht werden – sonst dürften sie nur an Erwachsene abge-
geben werden. So hat die FSK 534 (!) Folgen der beliebten Teenie-
Serie „Verliebt in Berlin“ gesichtet, beraten und gekennzeichnet, je-
weils mit FSK o.A. bzw. FSK 6. Hier wird Jugendschutzaufwand ad 
absurdum geführt. 
 
Der Novellierungsbedarf, den die Film- und Videowirtschaft im off line 
Bereich sieht, hat Eingang gefunden in den Evaluationsbericht des 
Hans-Bredow-Institus. 
 
Die eigentliche und zentrale Herausforderung und Aufgabe für eine 
Weiterentwicklung des Jugendmedienschutzes liegt im Internet. Jedes 
Kind und jeder Jugendliche kann sich jederzeit und überall sämtliche 
Medieninhalte - ganz nach Wunsch - aus dem Internet besorgen, häu-
fig ohne Altersbeschränkungen oder Zugangskontrollen unterworfen zu 
sein.  
 
Die Verbände der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft und die FSK 
sind uneingeschränkt bereit, zusammen mit dem Bund, den Ländern 
und allen interessierten Jugendschutzorganisationen Maßnahmen zu 
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entwickeln, den Zugang zu nicht jugendgeeigneten und illegalen Film-
angeboten im Netz nachhaltig zu unterbinden. Für einen wirksamen 
Jugendschutz ist die Beachtung und Durchsetzung des Urheberrechts 
von essentieller Bedeutung.  
 
 
 
Zu Nr. 1 
 
Der Gesetzentwurf sieht vor, die Mindestgröße und Platzierung der 
Alterskennzeichen der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft 
(FSK) und der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) zu verän-
dern und bundesgesetzlich festzuschreiben. 
 
Aus Sicht der FSK hat sich die derzeitige Kennzeichnungspraxis für 
den Bildträgerbereich bewährt, sie wird sorgfältig gehandhabt und ist 
ein wirksames Mittel zur Kenntlichmachung der Altersfreigaben.  
 
Eine aktuelle, repräsentative Onlineuntersuchung der GfK (Januar 
2008) zeigt, dass medienbewusste Eltern sich durch die Alterskenn-
zeichen in der jetzigen Form zufriedenstellend und vollständig infor-
miert fühlen. 
 
 
 

                            
 
Kennzeichen derzeit 1,5 cm x 1,5 cm auf Hülle und Bildträger 
 
Größe und Position des Kennzeichens auf dem Bildträger selbst und 
auf der Rückseite der Bildträgerhülle liefern alle notwendigen Informa-
tionen über die Freigabe. 
 
Genau wie die jeweilige Farbe der unterschiedlichen Alterskennzeich-
nung wird der Platz des Kennzeichens auf der Rückseite der Hülle be-
reits seit mehr als 25 Jahren genutzt. Die Verbraucher wissen, dass 
sich die Altersfreigaben auf der Rückseite des Bildträgers befinden, 
wie auch durch die GfK-Onlinestudie zu diesem Thema belegt wird. 
 
Beim Kauf oder der Ausleihe eines Films auf Bildtonträgern (DVD, Blu 
Ray Disc, HD DVD, UMD) wendet der Käufer stets die entsprechenden 
Bildtonträgerhüllen, um auf der Rückseite Verbraucherinformationen 
wie z.B. Filmlänge, Extraausstattung, Filminhalt, Schauspieler etc. in 
Erfahrung zu bringen. Daher ist es sinnvoll an dieser Stelle auch wei-
terhin die FSK-Angaben darzustellen.  
 
Analog zum Buchmarkt nutzt die Filmindustrie - häufig mit Hilfe eines 
äußerst aufwendigen Artworks - die Vorderseite einer Bildtonträgerhül-
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le zur attraktiven Darstellung des Produkts und somit zur Konsumen-
tenansprache. In den meisten Fällen ist diese Grafik eng an das jewei-
lige Kinoplakat angelehnt.  
 
Durch die im Gesetzentwurf vorgesehene Platzierung des Kennzei-
chens mit einer Fläche von 1200 Quadratmillimeter ( ist gleich 3,5 cm x 
3,5 cm ) auf der Frontseite der Hülle unten links würde das Artwork 
des Covers allerdings völlig zerstört werden. 
 
Die Abbildung des FSK-Kennzeichens auf der Vorderseite einer Bild-
tonträgerhülle wäre auch insofern kontraproduktiv, als dieser Platz 
häufig durch außen angebrachte Sonderwerbung überdeckt wird, wie 
z.B. Bewerbung der Sondereditionen, Preisauszeichnungen, Aktions-
hinweise etc.   
 
Durch den Neuregelungsvorschlag entsteht zudem der Eindruck, dass 
nicht mehr die Information über die Altersfreigabe im Focus steht - um 
eine Abgabe an Kinder und Jugendliche zu vermeiden, für die ein ent-
sprechender Bildträger nicht freigegeben ist -, vielmehr drängt sich 
geradezu der Vergleich mit den Warnhinweisen auf Zigarettenschach-
teln auf.  
 
Die Information zur Altersfreigabe auf Bildträgern ist aber keinesfalls 
mit der unbestrittenen Gesundheitsschädlichkeit von Zigaretten ver-
gleichbar. Eine solche symbolische Gleichbehandlung von Warnhin-
weisen auf Zigarettenschachteln und den Alterskennzeichen auf Bild-
trägern erachten wir mit Blick darauf, dass die Videobranche sich seit 
1985 flächendeckend und verantwortungsbewusst dem Prinzip der 
Freiwilligen Selbstkontrolle und dem entsprechenden Jugendschutz 
verpflichtet sieht als unbillig und unverhältnismäßig. 
 
Im Video- und DVD- Bereich besteht außerdem keinerlei Aufmerksam-
keits- und Orientierungskonkurrenz durch die PEGI Klassifizierungen 
wie im Spielebereich. Die Übertragung eines im Spielebereich mögli-
cherweise vorliegenden Problems auf den Videobereich, nämlich ge-
gebenenfalls die Schwierigkeit für den Nutzer, zwischen hoheitlichem 
Jugendschutzkennzeichen und Kennzeichen des PEGI Systems zu 
differenzieren, halten wir für nicht sachgerecht.  
 
Die zur Zeit geltenden Kennzeichen für Bildträger mit Filmen  
( DVD ) sind sowohl auf der Hülle wie auf dem Bildträger selbst gut 
erkennbar und deutlich lesbar. Anhaltspunkte, dass die derzeit beste-
henden Kennzeichen auf Bildträgern mit Filmen schlecht lesbar sind 
oder nicht wahrgenommen werden, liegen uns, wie bereits ausgeführt, 
nicht vor. 
 
Dennoch ist die Videowirtschaft bereit, einen Beitrag zur noch stärke-
ren Signalwirkung der Kennzeichen zu leisten. Um die Lesbarkeit der 
Kennzeichen weiter zu optimieren, wird eine Vergrößerung des FSK 
Kennzeichens auf der Hülle des Bildträger auf  
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2 cm x 2 cm sowie eine Neugestaltung der Kennzeichen durch eine 
Vergrößerung der entsprechenden Alterszahlen vorgeschlagen.  
 
 

     
 
Vorschlag der Videowirtschaft 2 cm x 2 cm auf der Hülle 
 
Ein zentraler Bereich der Zusammenarbeit zwischen der FSK und den 
Obersten Landesbehörden ist in der „Vereinbarung der Länder über 
die Freigabe und Kennzeichnung von Filmen und mit Filmen pro-
grammierten Bildträgern nach § 14 Abs. 6 JuSchG“ geregelt. Bislang 
wird dort ( in Artikel 4 ) Inhalt, Größe, Form, Farbe und Anbringung der 
Kennzeichnung festgelegt. Auch bietet die Vereinbarung die Möglich-
keit zeitnah und sachgerecht, z. B. durch Genehmigung von Sonder-
kennzeichnungen, mit praktischen Anforderungen umzugehen, die sich 
gelegentlich aus produktionsbedingten Besonderheiten ergeben kön-
nen.  
 
Zur effektiveren Umsetzung des Jugendschutzes befürwortet die FSK 
die Einführung optisch-akustischer Signale in den Kassensystemen bei 
Videohandel und –verleih, die beim einscannen mit einem Signal dar-
auf hinweisen, dass bei der Abgabe des Films an den Käufer das Alter 
überprüft werden muss.  
 
 
Zu Nr. 2  Keine Äußerung, da Bildschirmspielgeräte betreffend 
 
 
Zu Nr. 3  
 
Durch den Gesetzesvorschlag soll der Katalog der schwer jugendge-
fährdenden Trägermedien, die kraft Gesetzes indiziert sind, im Hinblick 
auf Gewaltdarstellungen erweitert werden. 
 
Die bereits bestehende Unterscheidung zwischen einfacher und 
schwerer Jugendgefährdung führt in der Prüfpraxis schon jetzt zu ei-
nem erheblichen Abgrenzungsaufwand und wird bei der FSK sehr 
sorgfältig vorgenommen. In den Fachdiskussionen innerhalb der FSK, 
in den Prüfgremien der FSK und bei den jährlich stattfindenden Prüfer-
tagungen wird der Bereich Gewaltdarstellungen im Rahmen des ge-
genwärtigen gesetzlichen Beurteilungsspielraumes kontinuierlich als 
ein maßgeblicher Schwerpunkt behandelt.  
 
Ein Leitfaden, der in den FSK Ausschüssen für die Abgrenzung von 
Jugendbeeinträchtigung, einfacher und schwerer Jugendgefährdung  
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genutzt wird1, liegt der Stellungnahme bei. Anhand dieser Kriterien tref-
fen die Prüfausschüsse ihre jeweiligen Einzelfallentscheidungen als 
Resultat intensiv geführter Diskussionen. Die FSK Entscheidungen 
werden mit einfacher Mehrheit des Ausschusses gefällt. 
 
Für eine weitere gesetzliche Ausdifferenzierung des bereits komplex 
geregelten und - im europäischen Vergleich - sehr hohen Schutzni-
veaus sehen wir keinerlei Bedarf. Die Einführung eines weiteren unbe-
stimmten Rechtsbegriffes der „Gewaltbeherrschtheit“2 würde lediglich 
ein zusätzliches auslegungsbedürftiges Kriterium schaffen. Zu größe-
rer Bestimmtheit in der Prüfpraxis würde der Gesetzesvorschlag nicht 
führen.  
 
So hat auch der Wirtschaftsausschuss des Bundesrates angemerkt, 
dass die Einführung des vorgeschlagenen Begriffs zu Rechtsunsicher-
heit führen würde, weil er zu interpretationsfähig und subjektiv geprägt 
sei. 
 
In der jahrzehntelangen Spruchpraxis der FSK hat sich außerordent-
lich bewährt, Filme als integrale Werke in Bezug auf ihre Gesamtwir-
kung zu beurteilen. Bei der Beurteilung der Wirkung eines Films finden 
Elemente wie Genre, Stil, filmsprachliche Mittel, Gestaltungseigenhei-
ten und die Gesamtaussage Berücksichtigung. Deshalb halten wir es 
in keiner Weise für angemessen, Filme einer quantitativen und 
kontextlosen Beurteilung von Gewaltsequenzen zu unterziehen, wie es 
der Kabinettsbeschluss beabsichtigt. 
 
Wie viele Minuten eines Film dürften oder müssten Gewalt zeigen, 
damit er als „von Gewalt beherrscht“ beurteilt würde? Wie wäre die 
Brechung, die kritische Darstellung von Gewalt oder ihre Reflexion 
quantitativ zu beurteilen?  
Bei Antikriegsfilmen und kriegsverherrlichenden Filmen z.B. würde ei-
ne quantitative Beurteilung des Gewaltgehaltes notwendigerweise ins 
Leere laufen, weil beide Genres Gewalt zeigen, dies aber mit voll-
kommen unterschiedlicher Intention.  
 
Ob die Frage der Gewaltbeherrschtheit bei interaktiven Medien ange-
messen sein könnte, entzieht sich unserem Beurteilungsvermögen.  
 
Sollte aber der im Gesetzesvorschlag gemachte Weg beschritten wer-
den, so halten wir es für sachlich geboten eine Differenzierung zwi-
schen Filmen und Spielen vorzunehmen. 
 

                                                 
1 „Praxisbezogene Ausführungen zur Kriterienbildung und Begriffsbestimmung: 
 Jugendbeeinträchtigung – Jugendgefährdung“ 
2 Genauer Wortlaut des Gesetzesvorschlags: § 15 Abs. 2 Nr. 3a JuSchG „Den 
Beschränkungen des Absatzes 1 unterliegen, ohne dass es einer Aufnahme in die 
Liste und einer Bekanntmachung bedarf, schwer jugendgefährdende Trägerme-
dien, die besonders realistische, grausame und reißerische Darstellungen 
selbstzweckhafter Gewalt beinhalten, die das Geschehen beherrschen,...“ 
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Ferner erhebt die Filmwirtschaft verfassungsrechtliche Bedenken, die 
bereits seit der Neuregelung des Jugendschutzgesetzes (JuschG) im 
Jahre 2003 bestehen. Diese Bedenken verstärken sich durch die Auf-
nahme weiterer Tatbestände in den Katalog der schwer jugendgefähr-
denden Medien. Nach dem JuSchG sind Filme, die als schwer jugend-
gefährdend zu beurteilen sind, von der öffentlichen Vorführung auch 
gegenüber Erwachsenen praktisch ausgeschlossen, da für sie das – 
auch gegenstandsneutrale3 - Werbeverbot des § 15 Abs.1 Nr. 6 
JuSchG gilt.  
 
Unter Geltung des Gesetzes zum Schutze der Jugend in der Öffent-
lichkeit (JöSchG) konnte die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirt-
schaft/oberste Landesbehörde einen Film für die öffentliche Vorfüh-
rung unabhängig von der Frage kennzeichnen, ob der Film als schwer 
jugendgefährdend zu beurteilen war (vgl. § 6 Abs. 3 S. 2 JöSchG). Auf 
einen Film, der für die öffentliche Vorführung mit „Nicht freigegeben 
unter achtzehn Jahren“ gekennzeichnet wurde, galten die Bestimmun-
gen des Gesetzes zur Verbreitung jugendgefährdender Schrift nicht 
(vgl. § 6 Abs. 7 JöSchG). Deshalb konnte auch für die öffentliche Vor-
führung eines indizierten oder schwer jugendgefährdenden Films in 
dem Sinne gegenstandsneutral geworben werden, dass bei der An-
kündigung und Werbung weder auf jugendgefährdende Inhalte hinge-
wiesen werden, noch die Ankündigung oder Werbung in jugendgefähr-
dender Weise erfolgen durfte (vgl. § 11 S. 4 JöSchG). Filme, die auf 
Bildträgern ausgewertet wurden, unterlagen ab Indizierung oder bei 
Vorliegen einer schweren Jugendgefährdung den Indizierungsfolgen 
der §§ 3 ff. GjSM . 
 
Diese Differenzierung zwischen der Auswertung eines Films im Wege 
der öffentlichen Vorführung und der Auswertung als Bildträger wurde 
bei der Neuregelung des Jugendschutzgesetzes im Jahre 2003 aufge-
hoben.  
 
Das Werbeverbot in § 15 Abs. 1 Nr. 6 JuSchG ist uneingeschränkt 
auch auf die Ankündigung von öffentlichen Filmvorführungen anwend-
bar, obwohl durch die persönliche Einlasskontrolle bei Filmveranstal-
tungen und die fehlende Möglichkeit der Ersatzbeschaffung des Films 
bei öffentlichen Vorführungen den Zielen und Aufgaben des Jugend-
schutzes ausreichend Rechnung getragen ist.  
 
Ohne die Möglichkeit, Filmveranstaltungen öffentlich anzukündigen, 
lässt sich ein Film im Wege der öffentlichen Vorführung nicht auswer-
ten und können interessierte Erwachsene keine Kenntnis von den 
Filmwerken nehmen, so dass insbesondere in Bezug auf Art. 12 GG 
und Art. 5 Abs. 1 GG aus Sicht der Filmwirtschaft erhebliche verfas-
sungsrechtliche Bedenken bestehen. Diese verfassungsrechtlichen 
Bedenken verstärken sich, je mehr Filminhalte über die Regelung des 
§ 15 Abs. 2 JuSchG in Verbindung mit § 15 Abs. 1 Nr. 6 JuSchG dem 

                                                 
3 vgl. hierzu BVerfG, Beschluss vom 22.3.1986; Az.: 2 BvR 1499/84, 99/85, NJW 1986, 1241 
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strafbewehrten gegenstandsneutralen Werbeverbot unterfallen und 
damit der öffentlichen Vorführung auch gegenüber Erwachsenen ent-
zogen werden. 
 
Vor diesem Hintergrund plädiert die Filmwirtschaft eindringlich, auf die 
weitere Einführung von Tatbeständen, die ohne  Indizierungsentschei-
dung der Bundesprüfstelle den Indizierungsfolgen des § 15 Abs. 1 Nr. 
1 bis 7 JuSchG unterfallen, zu verzichten und in das Jugendschutzge-
setz eine gegenstandsneutrale Werbemöglichkeit für öffentliche Film-
veranstaltungen, wie sie noch unter Geltung des JÖSchG und des 
GjSM bestanden hat, aufzunehmen. 
(„Indizierungsfolgen gelten nicht für öffentliche Filmveranstaltungen 
gem. § 11 JuSchG“) 
 
 
Zu Nr. 4 
 
Die im Gesetz genannten Indizierungskriterien sollen erweitert und 
präzisiert werden. 
 
Mit der vorgeschlagenen Ausgestaltung der Indizierungskriterien wür-
den bereits bestehende Abgrenzungskriterien der FSK Spruchpraxis in 
das Gesetz aufgenommen.  
(siehe Anlage : „Praxisbezogene Ausführungen zur Kriterienbildung u. 
Begriffsbestimmung: Jugendbeeinträchtigung - Jugendgefährdung“). 
 
Um Fragen der Abgrenzung zwischen Indizierungswürdigkeit und 
Kennzeichnungswürdigkeit anhand von konkreten Fällen zu klären, 
finden regelmäßig Gespräche zwischen der FSK, den Ständigen Ver-
tretern der obersten Landesjugendbehörden bei der FSK und der Bun-
desprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) statt. Prüferinnen 
und Prüfer der BPjM sind in den Gremien der FSK vertreten, auch an 
der Jahrestagung der BPjM nimmt die FSK regelmäßig teil. Unabding-
bar für die Verständigung über Prüfkriterien ist die direkte Kommunika-
tion zwischen den Ausführenden. Die Anschlussfähigkeit zwischen den 
verschiedenen Gremienentscheidungen wird dadurch immer wieder 
gewährleistet.  
 
Der gesetzlich vorgesehene Beurteilungsspielraum, die jeweils statt-
findende Einzelfallbetrachtung, die unterschiedlichen Toleranzschwel-
len der jeweiligen Prüferinnen und Prüfer und die jeweils mit Mehrheit 
getroffenen Entscheidungen der verschiedenen Gremien können je-
doch nachvollziehbarer- und legitimerweise auch zu unterschiedlichen 
Ergebnissen führen. Eine Prüfung auf Grundlage eines „objektiven“ 
Kriterienkatalogs, bei der Tatbestände „abgehakt“ würden, ist nicht 
möglich.  
 
Der Gesetzgeber hat bisher bewusst und sachgerecht den Beurtei-
lungsspielraum bei den zuständigen Gremien der FSK und der BPjM 
belassen. 
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Systematisch ist die hier vorgeschlagene Veränderung nicht notwen-
dig, wir raten davon ab, eine Erweiterung der Indizierungskriterien ge-
setzlich zu normieren. 
 
 
Zu Nr. 6 
 
Die Mindestgröße und Platzierung der Alterskennzeichen der Freiwilli-
gen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK), in dem Ausmaß wie im 
Gesetzesvorschlag vorgesehen, zu verändern und bundesgesetzlich 
festzuschreiben wird ausdrücklich, wie unter Punkt Nr. 1 dargelegt, als 
nicht sachgerecht abgelehnt. 
 
Sorgfaltshalber äußern wir dennoch bezüglich der kurzen Übergangs-
regelung bis zum 31. August 2008 erhebliche Bedenken.  
Aus herstellungstechnischen Gründen würde bei Einführung veränder-
ter Alterskennzeichen ein entsprechender Umstellungszeitraum bis 
mindestens zum 31. August 2009 benötigt werden.  
 
Eine nachträgliche Umkennzeichnung von bereits hergestellten Bild-
trägern ist aus produktionspraktischen Gründen nicht darstellbar. 
 
 
Wiesbaden, 
9. April 2008 
 
 
FSK Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft GmbH 
 
Kreuzberger Ring 56 
65205 Wiesbaden 
Tel 0611 7789 72 
sprecherin@spio-fsk.de 
www.fsk.de 
 
Anlage: Praxisbezogene Ausführungen zur Kriterienbildung und Beg-
riffsbestimmung: Jugendbeeinträchtigung - Jugendgefährdung 




